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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
(KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2008)0306),

– gestützt auf die Artikel 36 und 37 des EG-Vertrags, gemäß denen es vom Rat konsultiert 
wurde (C6-0242/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um den Begünstigten zusätzliche 
Anreize für die Durchführung von 
Vorhaben zu den neuen Prioritäten zu 
geben, sollte die Möglichkeit höherer 

(10) Um den Begünstigten zusätzliche 
Anreize für die Durchführung von 
Vorhaben zu den neuen Prioritäten zu 
geben, sollte die Möglichkeit höherer 
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Förderungsbeträge und -sätze für solche 
Vorhaben eingeräumt werden.

Förderungsbeträge und -sätze für solche 
Vorhaben eingeräumt werden. Die gleiche 
Option sollte von den Mitgliedstaaten für 
den Transfer von Innovationen, die sich 
aus der angewandten Forschung ergeben, 
angewandt werden können.

Or. fr

Begründung

Innovation im ländlichen Raum muss sichergestellt werden, vor allem über die angewandte 
Forschung. Die Übertragung von Forschungswissen auf den Agrarsektor und die ländliche 
Wirtschaft muss durch Anhebung der in Anhang I vorgesehenen Höchstbeträge gefördert 
werden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Nach Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 
10 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 
XXXX/XXXX vom XX/XX/2008 [mit 
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und mit bestimmten Stützungsregelungen 
für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe] 
sind die durch die zusätzliche Modulation 
gewonnenen Finanzmittel für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
einzusetzen. Es ist angebracht, einen 
Betrag in Höhe dieser Finanzmittel für 
Vorhaben im Zusammenhang mit den 
neuen Prioritäten zu verwenden.

(11) Nach Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 
10 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 
XXXX/XXXX vom XX/XX/2008 [mit 
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und mit bestimmten Stützungsregelungen 
für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe] 
sind die durch die zusätzliche Modulation 
gewonnenen Finanzmittel für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
einzusetzen. Es ist angebracht, einen 
Betrag von mindestens 50 % dieser 
Finanzmittel für Vorhaben im 
Zusammenhang mit den neuen Prioritäten 
zu verwenden.

Or. fr

Begründung

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
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zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Durch die zusätzliche, spezifische und 
verbindliche Verwendung dieser Mittel 
dürfte das vorgegebene Gleichgewicht 
zwischen den Zielen der Förderung der 
ländlichen Entwicklung nicht 
beeinträchtigt werden.

(12) Durch die zusätzliche und spezifische 
Verwendung dieser Mittel dürfte das 
vorgegebene Gleichgewicht zwischen den 
Zielen der Förderung der ländlichen 
Entwicklung nicht beeinträchtigt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
Artikel 16 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Folgender Artikel 16 b wird eingefügt:
„Artikel 16 b

Innovation und Übertragung von 
Fachwissen der angewandten Forschung
(1) Ab 1. Januar 2010 nehmen die 
Mitgliedstaaten in ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum Vorhabensarten 
entsprechend ihren Bedürfnissen zum 
Transfer von Innovationen der 
angewandten Forschung auf die 
ländliche Wirtschaft auf.
(2) Ab 1. Januar 2010 können die in 
Anhang I festgesetzten Beihilfesätze für 
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Vorhaben nach Absatz 1 um zehn 
Prozentpunkte angehoben werden.“

Or. fr

Begründung

Innovation im ländlichen Raum muss sichergestellt werden, vor allem über die angewandte 
Forschung. Die Übertragung von Forschungswissen auf den Agrarsektor und die ländliche 
Wirtschaft muss durch Anhebung der in Anhang I vorgesehenen Höchstbeträge gefördert 
werden.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
Artikel 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Artikel 30 erhält folgende Fassung:
"Artikel 30 

Infrastrukut im Zusammenhang mit der 
Entwicklung und Anpassung der 

Landwirtschaft und der Forstwirtschaft
Die Beihilfe nach Artikel 20 Buchstabe b 
Ziffer v kann insbesondere für Vorhaben 
zur Erschließung land- und
forstwirtschaftlicher Flächen, zur 
Flurbereinigung und -verbesserung, zur 
Energieversorgung, zum Zugang zu den 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien und zur 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
gewährt werden.“

Or. fr

Begründung

Nach der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Juni 2007 zur Entwicklugn 
einer europäischen Breitbandpolitik ist die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen für ländliche 
Gebiete von innovativen Verwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologien 
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(IKT) abhängig. Daher sollten diese Technologien in Artikel 30 dieser Verordnung 
einbezogen werden.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
Artikel 69 – Absatz 5 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Ein Betrag in Höhe der Beträge, die 
sich aus der obligatorischen Modulation 
nach Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 10 
Absatz 4 der Verordnung (EG) [Nr. 
XXXX/2008 (neue Verordnung über 
Direktzahlungen)] ergeben, wird von den 
Mitgliedstaaten im Zeitraum vom 1. Januar 
2010 bis zum 31. Dezember 2013 als 
Gemeinschaftsbeteiligung im Rahmen der 
laufenden Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum für ab 1. Januar 2010 
genehmigte Vorhaben gemäß Artikel 16a 
der vorliegenden Verordnung eingesetzt.

(5a) Ein Betrag in Höhe der Beträge oder 
von mehr als 50 % der Beträge, die sich 
aus der obligatorischen Modulation nach 
Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 10 Absatz 4 
der Verordnung (EG) [Nr. XXXX/2008 
(neue Verordnung über Direktzahlungen)] 
ergeben, wird von den Mitgliedstaaten im 
Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 31. 
Dezember 2013 als 
Gemeinschaftsbeteiligung im Rahmen der 
laufenden Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum für ab 1. Januar 2010 
genehmigte Vorhaben gemäß Artikel 16a 
der vorliegenden Verordnung eingesetzt.

Or. fr

Begründung

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
Artikel 69 – Absatz 5 b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Wenn beim Abschluss eines 
Programms der für Vorhaben nach 
Absatz 5a ausgegebene Gesamtbetrag 
niedriger ist als der Betrag gemäß Artikel 
16a Absatz 3 Buchstabe b, so wird die 
Differenz bis zu dem Betrag, um den die 
für andere Vorhaben als nach Artikel 16a 
zur Verfügung stehenden 
Gesamtzuweisungen überschritten 
wurden, vom Mitgliedstaat an den 
Gemeinschaftshaushalt zurückerstattet.

entfällt

Or. fr

Begründung

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10 – Buchstabe a a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
Anhang

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Zeile 1 erhält folgende Fassung : 

22 Absatz 2 Niederlas-
sungsbei-
hilfe (*)

75 000

(*) Die Niederlassungsbeihilfe kann in Form 
einer einmaligen Prämie von höchstens 50.000
EUR oder in Form einer Zinsvergütung, deren 
kapitalisierter Wert 50.000 EUR nicht 
überschreiten darf, gewährt werden. Werden 
beide Formen der Beihilfe kombiniert, so darf 
der Höchstwert 75.000 EUR nicht überschreiten.

Or. fr
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Begründung

In Anbetracht der Niederlassungsschwierigkeiten, mit denen Junglandwirte konfrontiert sind, 
ist es notwendig, den Höchstbetrag der Förderung anzuheben.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Anhang – Anhang II – Priorität Erneuerbare Energie – Zeile 4 a (neu)

Geänderter Text

Verbesserung der Abfallentsorgung 
und Wiederverwendung von Material

Artikel 26: 
Modernisierung 
landwirtschaftlicher 
Betriebe

Artikel 53: 
Diversifizierung auf 
nichtlandwirtschaft-
liche Tätigkeiten

Artikel 54: Förderung 
von Unternehmens-
gründung und 
-entwicklung

Artikel 56: 
Grundversorgung für 
die ländliche 
Wirtschaft und 
Bevölkerung

Abfallverringerung und 
Ersatz fossiler Brenn-
stoffe

Or. fr

Begründung

Durch Abfallentsorgung und Wiederverwendung von Material kann ein Beitrag zu der 
Priorität Erneuerbare Energie geleistet werden.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Anhang – Anhang II – Priorität Erneuerbare Energie – Zeile 4 b (neu)

Geänderter Text

Erzeugung und Nutzung von 
Sonnen- und Windenergie und 
geothermischer Energie sowie der 
Kraft-Wärme-Kopplung

Artikel 26: 
Modernisierung 
landwirtschaftlicher 
Betriebe

Artikel 53: 
Diversifizierung auf 
nichtlandwirtschaft-
liche Tätigkeiten

Artikel 54: Förderung 
von Unternehmens-
gründung und 
-entwicklung

Artikel 56: 
Grundversorgung für 
die ländliche 
Wirtschaft und 
Bevölkerung

Ersatz fossiler Brennstoffe

Or. fr

Begründung

Die nicht landwirtschaftlichen erneuerbaren Energiequellen leisten einen Beitrag zum Ersatz 
fossiler Brennstoffe.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Anhang – Anhang II – Priorität Wasserwirtschaft– Zeile 1 a (neu)

Geändeter Text

Hochwasserrisikomanagement Artikel 39: Zahlungen 
für Agrarumwelt-
maßnahmen

Artikel 41: 

Verbesserung der 
Kapazitäten 
zur Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen bei 
Hochwasser
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Nichtproduktive 
Investitionen 

Or. fr

Begründung

Die Wasserwirtschaft muss vorbeugende Maßnahmen, auch hinsichtlich der quantitativen 
Bewirtschaftung, einschließen.
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